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Hygienekonzept  
Tischtennis Sparte TSV Dahme 

Für Training- und Punktspielbetrieb 

 

 

Verantwortlicher Spartenleiter: 

Stefan Sköries 

Wenddorf 7 

23749 Grube 

Tel: 0172/5366567 
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Welche Regelungen gelten!? 

Maßgeblich sind stets die Verordnungen und ggf. Auflagen der zuständigen Kommune. Diese sind 

vollumfänglich zu beachten und umzusetzen und haben Vorrang vor den in diesem Konzept 

genannten Maßnahmen. Das gilt sowohl hinsichtlich Lockerungen als auch hinsichtlich 

Verschärfungen. 

 

Mindestens 1,5 Meter Abstand halten! 

 Maßnahmen:  

Die Sportart Tischtennis Tischtennis ist mit Ausnahme des Doppels ein Individualsport und gehört 

nicht zu den Kontakt Sportarten, d. h. die Spieler*innen berühren sich grundsätzlich nicht. 

Trainingspartner*innen oder Wettkampfgegner*innen, die sich am Tisch gegenüberstehen, sind 

durch den Tisch, also mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches), voneinander getrennt. Nur im 

Doppel und Mixed spielen je zwei Spieler*innen auf derselben Tischhälfte, immer mindestens durch 

eine Armlänge (für den Schlag) voneinander entfernt. 

 Die Organisation:  

Für alle Personen, die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich aber in der Halle aufhalten 

dürfen, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist 

in jedem Fall eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit 

sind Regelungen für den Zutritt zu dieser zu treffen und entsprechend zu kennzeichnen. Ziel dieser 

Regelungen ist die Wahrung eines Abstandes von 1,5 Metern auch beim Ein- und Ausgang. Die Tische 

sind durch geeignete Maßnahmen zu trennen. Zur Abgrenzung mehrerer Tische werden Tischtennis-

Umrandungen oder, wenn diese nicht vorhanden sind, andere geeignete Gegenstände genutzt. Bei 

Hallen mit Trennvorhängen sollte man auch zusätzlich diese nutzen. Zwischen zwei Tischbelegungen 

wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen kontaktlosen Wechsel am Tisch zu 

ermöglichen.  

Der Ablauf des Spiels:  

Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das 

Abstandsgebot einzuhalten. Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum. Auch 

während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der 

Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch. 
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Hygienemaßnahmen  

Maßnahmen:  

Alle am Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen beteiligten Personen waschen sich vor und 

nach dem jeweiligen Aufbau die Hände. Nach jeder einzelnen Trainingseinheit bzw. jedem 

Wettkampfabschnitt sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten zu reinigen. 

Jede/r Spieler*in nutzt den eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, ist der Schläger bei jedem 

Nutzer*innen-Wechsel zu reinigen. Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder 

Abwischen des Handschweißes am Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger 

oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu benutzen. Jede/r Spieler*in nutzt ausschließlich eine 

eigene Trinkflasche. Beim Tischtennis in der Halle oder anderen Innenräumen wird jederzeit eine 

gute Belüftung des Spielortes gewährleistet. Sofern kein ständiger Durchzug gewährleistet werden 

kann oder die Halle über keine Luftaustauschanlage verfügt, ist 1x pro Stunde Stoßzulüften (z. B. 

durch Öffnen von Fenstern oder von Ein-/Ausgängen). Ist dies aus baulichen Gründen nicht möglich, 

gelten die Vorgaben der jeweils für die Halle zuständigen staatlichen Stelle. Umkleideräume, 

Duschen und Toiletten können unter Beachtung des Abstandsgebotes genutzt werden. Reinigungs- 

bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche in ausreichendem Maß zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

 

Hygienebeauftragter Tischtennissparte: 

Stefan Sköries, Wenddorf 7, 23749 Grube 

 

 Sportorganisation: 

Wer gegen dieses Schutz- und Handlungskonzept in Verbindung mit staatlichen Vorgaben gravierend 

oder wiederholt verstößt, wird vom Hygienebeauftragten oder einer anderen Person, die das 

Hausrecht hat, der Halle verwiesen. Entsprechende Regelungen können sich auch in Vorgaben der 

zuständigen staatlichen Stellen finden.  

Zutritt: 

 Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für akute 

Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder 

Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht betreten und 

sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren. Ausnahmen sind nur für 

Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig. Personen, die sich aufgrund 

staatlicher Regelungen oder Anordnungen in Isolierung bzw. Quarantäne begeben müssen, dürfen 
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für die Dauer der Isolierung bzw. Quarantäne die jeweilige Sportstätte nicht betreten. Personen, die 

einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. Der 

Deutsche Tischtennis-Bund empfiehlt allen Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, 

nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin an Training oder Wettkampf 

teilzunehmen.  

Information und Überwachung: 

 In der Sportstätte bzw. Spielanlage sind die zentralen Maßnahmen für jeden beteiligten Sportler 

zugängig auszulegen. Der/Die Hygiene-Beauftragte informiert zudem die Spieler*innen, 

Trainer*innen, Schiedsrichter*innen, Funktionäre und alle anderen Beteiligten über das Schutz- und 

Handlungskonzept und die konkrete Umsetzung.  

Nachverfolgung: 

 Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die Namen aller 

anwesenden Personen geeignet zu dokumentieren. Dies gilt auch für Begleitpersonen oder 

Zuschauer. Die notwendigen Angaben umfassen Datum und Zeit des Aufenthaltes, Name und 

Vorname, Wohnanschrift sowie eine Telefonnummer. Sind die Daten bereits vorhanden und für den 

Verantwortlichen jederzeit verfügbar (bspw. über die Mitgliederdatei), kann auf die erneute 

Erfassung der Wohnanschrift verzichtet werden. 

 

 

Anlagen 

 

 
Dahme, 04.06.2021 


